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Der grundlegende Strukturwandel
der Wirtschafts- und Arbeitswelt
stellt neue organisatorische, koope-
rative, personelle und curriculare
Anforderungen an die Berufsbilden-
den Schulen. Das Land Niedersach-
sen hat sich mit dem Schulversuch
„Berufsbildende Schulen in Nieder-
sachsen als regionale Kompetenz-
zentren” (ProReKo) auf den Weg
begeben, die Berufsbildenden Schu-
len zu reformieren. Hierzu hatte der
Landtag im September 2001 in einer
einstimmig verabschiedeten Ent-
schließung das Kultusministerium
beauftragt.
Unter den Aspekten größerer Selbst-
ständigkeit, umfassenderer Gesamt-
verantwortung, neuem Schulmanage-
ment und neuer Personalsteuerung
soll – so die Landtagsentschließung
– die Entwicklung der Berufsbilden-
den Schulen zu Qualifizierungszen-
tren in den Regionen erprobt wer-
den. Die positiven Ergebnisse sollen
anschließend flächendeckend über-
tragen werden.

19 öffentliche Berufsbildende Schu-
len nehmen im Ergebnis der Aus-
schreibung an dem fünfjährigen
Schulversuch teil, der bis zum
31.12.2007 andauert. Dieser Schul-
versuch ist damit sehr breit ange-
legt, denn beteiligt sind ca. 15% der
öffentlichen Berufsbildenden Schu-
len und ca. 28% der Schulträger.
Erfreulich ist dabei, dass hierunter

der ländliche Raum sehr stark ver-
treten ist. Bundesweit ist ein ver-
gleichbarer Schulversuch, der die
gesamte „Sortimentsbreite” und
„Sortimentstiefe” der beruflichen
Bildung erfasst, nicht bekannt.
Niedersachsen hat somit eine Vor-
reiterrolle auf dem Weg zur Errich-
tung regionaler Kompetenzzentren
eingenommen.

Ich habe mir vorbehalten, positiv
erprobte Ergebnisse aus einzelnen
Arbeitsbereichen vorzeitig flächen-
deckend auf alle Berufsbildenden
Schulen zu übertragen.

Die folgenden Seiten geben Ihnen
einen umfassenden Überblick über
Ziele, Teilnehmende, Vorgehens-
weise und bisherige (Teil-)Ergeb-
nisse des Schulversuchs ProReKo.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.proreko.de.

Bernd Busemann

Niedersächsischer
Kultusminister

ProReKo 3
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Projektstruktur

Der Schulversuch wird mit dem In-
strument des Projektmanagements
durchgeführt. Arbeit in Projekten ist
dabei nicht als Gegenpart zum Li-
nienmanagement, sondern als tem-
poräre Arbeitsweise der Linie zu 
sehen, um aktuelle Probleme zu be-
wältigen.
Der Auftraggeber (Minister) erteilt
den Auftrag zur Durchführung des
Schulversuchs, bestimmt Ergebnis
und Ziele des Projekts und gibt 
Gewichtungen vor. Er nimmt die ge-
forderten Leistungen ab (Meilen-
steinsitzungen) und ist letztendlich
Entscheider für die wichtigen Pro-
jektbeschlüsse.

Der Projektleiter (Abteilungsleiter 4/
Berufliche Bildung) ist verantwort-
lich für die fristgerechte Bereitstel-
lung und Qualität der geforderten
Leistung im Rahmen der vorgegebe-
nen Ressourcen. Er ist insbesondere
zuständig für die Projektplanung,
-diagnose und -steuerung. Die Ge-
schäftsstelle selbst und die Leiterin
bzw. der Leiter der Geschäftsstelle
sind organisatorisch im Sinne der
Geschäftsordnung direkt dem Pro-
jektleiter zugeordnet.

Die Landesprojektgruppe erarbeitet
anhand des Projektstrukturplans
(Arbeitspakete) die von den Modell-
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versuchsschulen zu erprobenden
Detailpläne für die verschiedenen
Strukturbausteine. Sie tritt bei wich-
tigen Anlässen zusammen und ent-
scheidet am Ende der Projektphasen
mit über den Projektfortschritt und
über Planabweichungen. Außerdem
prüft sie die Projektergebnisse der
Schulen fachlich und sorgt gemein-
sam mit der Projektleitung für eine
gebiets- und fachübergreifende Or-
ganisation.

Die Arbeitsgruppen der teilnehmen-
den Schulen, die von den jeweiligen
Schulleiterinnen bzw. den jeweili-
gen Schulleitern geleitet werden,
realisieren die konkreten Aufgaben
im Schulversuch vor Ort. Unter ent-
sprechender Koordinierung und je
nach Umfang der Delegation er-
folgt diese Arbeit unter weitgehen-
der Selbstplanung, -diagnose und 
-steuerung. Im Rahmen des Gesamt-
projekts sollen schulindividuelle
Projektstrukturpläne mit entspre-
chenden Zielhierarchien aufgestellt
werden.  In den Arbeitsgruppen der
teilnehmenden Schulen werden die
an Berufsbildung Beteiligten (Schü-
lerinnen und Schüler, Eltern, Schul-
träger, Kammern sowie ggf. Betrie-
be, Bildungsträger u.s.w.) der
betroffenen Regionen in die Arbeit
eingebunden. Ihre Auswahl erfolgt
vor Ort.

Im Projektbeirat auf Landesebene
sind u.a. vertreten:

■ Landesausschuss für Berufs-
bildung (Arbeitgeber/
Arbeitnehmer)
kommunale Spitzenverbände
(Niedersächsischer Landkreistag/
Niedersächsischer Städtetag)
Kammern (IHK/HWK)
Landeselternrat/
Landesschülerrat
Gewerkschaften/
Arbeitgeberverbände
Bildungseinrichtungen
in freier Trägerschaft
Kirchenbehörden.

Die o.a. Vereinigungen, Verbände
bzw. Institutionen üben beratende
Funktionen aus. Der Auftraggeber
(Minister) informiert bei wichtigen
Projektanlässen und bei tief greifen-
den Planabweichungen den Beirat.
Eine permanente Einbindung in die
Gesamtarbeit des Projekts ist somit
sichergestellt.

Außerdem ist eine wissenschaftliche
Begleitung (Universität Hannover/
Institut für Berufspädagogik) einge-
richtet worden. Sie untersucht alle
Projektelemente in Bezug auf ihre
Zielorientierung, Konzeptionierung,
Implementierung und Wirkung.
Daneben nimmt sie Mitgestaltungs-
und Weiterbildungsfunktionen wahr.

■

■

■

■

■

■
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Globalziel

Ausgehend von der Notwendigkeit
des lebensbegleitenden Lernens 
stehen die Schülerinnen und Schüler
im Mittelpunkt des Schulversuchs
ProReKo. Schulen, Schulträger, 
Schulaufsicht und Kultusministe-
rium erproben im Rahmen einer
deutlich verstärkten eigenverant-
wortlichen Steuerung im Sinne grö-
ßerer Selbstständigkeit und Gestal-
tungsspielräume der Schule neue
Wege mit dem Ziel, die Qualität der
schulischen Arbeit zu verbessern. Es
soll erprobt werden, ob und inwie-
fern eine größere Selbstständigkeit
und Gestaltungsspielräume tatsäch-
lich zu einer Verbesserung der Qua-
lität des Unterrichts sowie der Lern-
prozesse der Schule führen wird.

Schulentwicklungsprozesse, deren
Ergebnisse nicht in einer Qualitäts-
erhöhung des Unterrichts, einer Er-
weiterung der Innovations- und
Kreativitätspotentiale in der Schule
sowie in einer verbesserten Zieler-
reichung der grundlegenden Ziele
beruflicher Bildung bestehen, wä-
ren defizitär, da sie bereits die Ver-
änderung von Organisationsstruk-
turen als hinreichende Kriterien für
pädagogische Prozesse ansehen. Er-
fahrungen aus dem Ausland zeigen
jedoch, dass die Beseitigung von be-
hindernden und verlangsamenden

Rahmenbedingungen eine notwen-
dige Bedingung zur Qualitätsstei-
gerung der pädagogischen Prozesse
ist. Eine vergrößerte Verantwort-
lichkeit der Berufsbildenden Schu-
len muss daher vorrangig dazu ge-
nutzt werden, Entwicklungen in der
Schule zu fördern, die die Lernpro-
zesse für Schülerinnen und Schüler
optimieren.

Abgeleitet aus dem auf der linken
Seite formulierten Globalziel gilt es,
Strukturbausteine/Arbeitsbereiche
für regionale Kompetenzzentren zu
entwickeln, die schrittweise seitens
der Modellversuchsschulen erprobt
und bearbeitet werden. 

ProReKo 7
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Arbeitsbereiche

Aus dem Globalziel sind insgesamt
sieben Arbeitsbereiche abgeleitet
worden, die wiederum jeweils kon-
krete Projektziele beinhalten:

Primäres Ziel ist die Qualitätsver-
besserung; die größere Verantwort-
lichkeit auch im personal- und
finanzwirtschaftlichen Bereich soll 

dazu genutzt werden, curriculare
Entwicklungen zu fördern, die die
Lernprozesse der Schülerinnen und
Schüler optimieren. 

Im Arbeitsbereich Bildungsangebo-
te ist einerseits festgelegt worden,
unter welchen Bedingungen auch
innovative Bildungsangebote für



berufliche Vollzeitschulen gemacht
werden dürfen, andererseits jedoch
die Verpflichtung festgeschrieben,
Pflichtangebote nicht zurückzufahren.
Unter dem Stichwort „individuelle
Bildungsangebote” sind Kriterien
für die Inhalte eines durchgehenden
und abgestimmten Systems indivi-
dueller Förderung (leistungsstarker
und leistungsschwacher Schülerin-
nen und Schüler) formuliert wor-
den.

ProReKo sieht eine sehr weit gehende
Budgetierung vor. Mit Blick auf die
Zielsetzung des Projekts, eine effek-
tive und effiziente Bewirtschaftung
grundsätzlich sämtlicher den Schu-
len zur Verfügung stehender Mittel
zu erreichen, werden die Haus-
haltsmittel des Schulträgers und des
Landes vereinigt zu einem von der
Schule eigenverantwortlich zu be-
wirtschaftenden Budget. 

Im Bereich Personalmanagement ist
zum Schuljahr 2004/2005 die nahezu
vollständige Übertragung der dienst-
rechtlichen Befugnisse erfolgt. Es
wird erprobt, diese Tätigkeiten so-
wie andere originäre, qualifizierte
Verwaltungstätigkeiten von Verwal-
tungsleitungen wahrnehmen zu las-
sen.

Die „neue” Schulverfassung besitzt
eine fraktale Grundstruktur (Frak-
tal: Selbstständig agierende Organi-

sationseinheiten/Teams), die zwei
wesentliche Elemente aufweist. Zum
einen wird die Funktion der Schul-
leiterin oder des Schulleiters ge-
stärkt. Andererseits sind die Her-
vorhebung und Würdigung der
Ebenen, in denen die Qualität der
schulischen Arbeit maßgeblich ver-
bessert werden kann, von zentraler
Bedeutung. Das sind die (Lehrer-
)Teams. Lehrkräfte, die für den Er-
folg der schulischen Arbeit maßgeb-
lich verantwortlich sind, werden
gleichfalls gestärkt.

Der Arbeitsbereich Unterstützungs-
system hat die Anforderungen an
Schulbehörden und Schulträger be-
schrieben, die Unterstützung der
ProReKo-Schulen zu gewährleisten.

Die Steuerung des Schulsystems soll
den Erkenntnissen zur Wirksamkeit
von Methoden und Instrumenten
angepasst werden. Das bedeutet,
sie stärker an Strategien und Zielen
auszurichten und ihr materielle und
immaterielle Erfolgsfaktoren zu-
grunde zu legen. Hierzu sind vier
Landes-Kennzahlen (Abschluss- und
Übernahmequoten, Ressourcenver-
brauch und durchschnittliche Aus-
bildungsdauer) entwickelt worden,
die regelmäßig über das Erreichen
von Zielen informieren sollen.

ProReKo 9
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Bildungsangebote

Leistungsversprechen: m
„Es gibt Modelle für nachfrage-
orientierte Angebote für Berufsvor-
bereitung, berufliche Ausbildung
sowie curricular verzahnte Aus-,
Fort- und Weiterbildung.“

„Es gibt erprobte Modelle der Indi-
vidualförderung im Sinne des lebens-
langen Lernens.“

„Es ist geklärt, unter welchen Vo-
raussetzungen Berufsbildende Schu-
len Neue Produkte anbieten dür-
fen.“

Zwischen regionalen Bildungsange-
boten (Pflichtprogramm), Individual-
förderung sowie Neuen Produkten
besteht immer eine deutliche
Wechselbeziehung.



Regionale Bildungsangebote

■ sind schulrechtlich geregelte 
Bildungsgänge,

■ sind grundsätzlich durch die 
BbS-VO geregelt,

■ in ihnen ist die 
Schulpflichterfüllung möglich,

■ in ihnen werden die einschlägigen
KMK-Rahmenvereinbarungen
eingehalten, so dass sie 
– auch bei Abweichung von 
niedersächsischen Vorschriften –
bundesweit anerkannt werden,

■ sind grundsätzlich gebührenfrei.

Die Arbeitsgruppe definiert diese
Bildungsgänge als Pflichtprogramm
eines regionalen Kompetenzzen-
trums.

Individuelle Bildungsangebote

■ sind Fördermaßnahmen oder
Zusatzqualifikationen,

■ werden für leistungsschwächere
wie leistungsstärkere Schülerin-
nen und Schüler innerhalb des
Systems der schulrechtlich 
geregelten Bildungsgänge 
angeboten,

■ sind ebenfalls grundsätzlich 
gebührenfrei,

■ für die Ausstellung von 
Zertifikaten können Gebühren
erhoben werden.

Neue Produkte

■ sind am Markt angebotene
– Weiterbildungsmaßnahmen
– Kurse
– Waren
– Dienstleistungen,

■ sind für Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kostenpflichtig,

■ sind außerhalb schulrechtlicher
Vorschriften geregelt. 

Die Arbeitsgruppe definiert diese
Bildungsgänge und Angebote als
„Kürprogramm“ eines regionalen
Kompetenzzentrums.

Es wurde ein Raster von Abstimm-
ungsschritten, nach dem Entscheidun-
gen über Neue Produkte, individuel-
le und regionale Bildungsangebote
im Schulbeirat zu treffen sind, erar-
beitet und den ProReko-Schulen zur
Anwendung empfohlen.

ProReKo 11
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Qualitätsmanagement

Leistungsversprechen: m
„Es gibt Kriterien/Standards für
Qualitätsmanagementsysteme für
Berufsbildende Schulen.”

Eine Orientierung am EFQM-Modell
empfiehlt sich, weil

■ die wichtigsten Prozesse in einer
Organisation erfasst werden,

■ gleichzeitig die Schule zu einer
lernenden Organisation 
ausgebaut wird,

■ dieses Modell ein Instrument 
zur Analyse der Stärken und
Verbesserungsbereiche einer
Organisation ist,

■ es eine Konstruktionsanleitung
für erfolgreiche Organisationen
ist,

■ viele Unternehmen dieses System
bevorzugen (reibungsarme
Schnittstellen),

■ es inzwischen sehr viele Schulen
in Niedersachsen und anderen
Bundesländern gibt, die sich an
den Aufbau von umfassenden
Managementsystemen
(TQM/EFQM) gemacht und gute
Erfahrungen gesammelt haben,

■ es die Qualität von Schule 
verbessert,

■ bessere Schülerleistungen
erreicht werden.

Das EFQM-Modell ist insgesamt so-
wohl für die interne und externe
Evaluation als auch für Steuerungs-
zwecke sehr gut geeignet. Dieses
vorausgesetzt, hat die Landespro-
jektgruppe auf der Grundlage des
EFQM-Modells für Exellence ein
Kennzahlenset entwickelt, das als
Grundlage künftiger Steuerung von
Berufsbildenden Schulen dienen
soll.

Im Kontext zu einer externen Evalua-
tion steht die mit Wirkung vom
01.05.2005 errichtete Niedersächsi-
sche Schulinspektion (NSchl). Die
Bewertung der Schul- und Unter-
richtsqualität erfolgt auf der Basis
eines schulformspezifischen Quali-
tätsprofils. Da alle Berufsbildenden
Schulen seit 2005 verpflichtet sind,
ein Qualtätsmanagement auf der
Basis von EFQM aufzubauen, wurde
für die Schulinspektion in Berufsbil-
denden Schulen das Qualitätsprofil
an die EFQM-Kriterien angepasst.
(www.mk.niedersachsen.de)

ProReKo 13
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Budgetierung

Leistungsversprechen: m
„Es gibt ein erprobtes Modell, in
dem die Schulen Personal- und
Sachmittel als gemeinsames Budget
von Land und Kommune bewirt-
schaften werden.”

Um eine effektive und effiziente Be-
wirtschaftung grundsätzlich sämtli-
cher den Schulen zur Verfügung ste-
henden Mittel zu erreichen, werden
die Haushaltsmittel des Schulträgers
und des Landes in einem von der
Schule eigenverantwortlich zu be-
wirtschaftenden Budget vereinigt.
Gleichzeitig soll hierdurch die De-
zentralisierung von Verantwortlich-
keiten und Entscheidungsbefugnissen
gestärkt und flexibleres Handeln vor
Ort ermöglicht werden.

Nach vielfältigen Vorarbeiten wur-
de eine „Mustervereinbarung über
die Budgetierung und Finanzierung
der Berufsbildenden Schulen als
regionale Kompetenzzentren” im
Arbeitsbereich Budgetierung ent-
worfen. Sie findet sich unter
www.proreko.de. Diese Musterver-
einbarung wurde dann mit dem
Niedersächsischen Kultusministeri-
um, der betroffenen Berufsbilden-
den Schule und dem jeweiligen
Schulträger (Landkreisen, Städten
und der Region Hannover) abge-

stimmt. Basierend hierauf haben
alle 19 ProReKo-Schulen individuelle
Vereinbarungen mit „ihren” Schul-
trägern und dem Niedersächsischen
Kultusministerien abgeschlossen.

Auszüge

„Mit einem Haushaltsvermerk im je-
weiligen Haushaltsplan wird sicher-
gestellt, dass alle Mittel innerhalb
des Budgets der Schule gegenseitig
deckungsfähig sind, Einnahmen für
Mehrausgaben verwendet und nicht
in Anspruch genommene Mittel in
das folgende Haushaltsjahr übertra-
gen werden können.”

„Weitere Haushaltsmittel, die zu-
künftig für Schulen budgetiert wer-
den sollen, können in gegenseitigem
Einvernehmen in das gemeinsame
Budget einbezogen werden.” 

Die ProReKo-Schulen verfügen au-
ßerdem seit 2004 über eigene Stel-
lenpläne. Die Übertragbarkeit von
Ausgaberesten und die gegenseiti-
ge Deckungsfähigkeit der einzelnen
Haushaltstellen sind seit 2004 beim
landesseitigen Teil des Budgets und
ab 2005 auch beim gemeinsamen
Budget gegeben.

ProReKo 15
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Personalmanagement

Leistungsversprechen: m
„Es gibt ein Personalmanagement
für die Schule.“

Dienstrechtliche Befugnisse

Es geht darum,

■ einen Vorschlag zu erarbeiten,
welche dienstrechtlichen Befug-
nisse auf die Modellversuchs-
schulen übertragen werden 
sollen, und zu klären, welche 

Befugnisse den Schulleiterinnen
und Schulleitern vorbehalten
bleiben sollen und welche auch
auf andere Inhaberinnen und
Inhaber höherwertiger Ämter
mit Schulleitungsaufgaben wei-
ter übertragen werden können,

■ festzustellen, welche Auswir-
kungen die Übertragung der
Befugnisse hat und



■ einen Vorschlag für die Übertra-
gung dienstrechtlicher Befug-
nisse auf die anderen Schulen zu
entwickeln.

Personalvertretungsrecht (einschl.
Schwerbehindertenvertretungen
und Frauenbeauftragte)

Aufgrund der neuen Zuständigkei-
ten der ProReKo-Schulen sind die
Mitglieder der Schulpersonalräte,
der Schwerbehindertenvertretun-
gen und der Frauenbeauftragten so
zu qualifizieren, dass sie ihre Beteili-
gungsaufgaben wahrnehmen kön-
nen.

Herausragende besondere
Leistungen

Es werden Handreichungen zur Ho-
norierung herausragender besonde-
rer Leistungen vorgelegt. Sie sollen
den ProReKo-Schulen helfen, die
rechtlichen und praktischen Beding-
ungen zum Einsatz dieses Instru-
ments qualifiziert berücksichtigen
zu können. 

Assistenzkräfte

Originäre, qualifizierte Verwal-
tungstätigkeiten, wie sie bisher teil-
weise durch die Schulleitung oder
andere Lehrkräfte, in den Landes-
schulbehörden und gegebenenfalls
bei den Schulämtern der Schulträger

verrichtet werden und die nun
anteilig auf die Schulebene verla-
gert werden, sollten künftig von
hierfür entsprechend ausgebilde-
tem Verwaltungspersonal wahrge-
nommen werden, für das eine
Aufgabenbeschreibung zu erstellen
ist.

Arbeitszeit

Es sind

■ Handreichungen für das 
Erproben alternativer Arbeits-
zeitmodelle zu entwickeln,

■ die Erfahrungen mit den 
erprobten Arbeitszeitmodellen
auszuwerten und

■ Vorschläge für die landesweite
Umsetzung der gewonnenen 
Erkenntnisse zu erarbeiten.

Personalentwicklung

Am Ende von ProReko gibt es einen
umfassenden Personalentwicklungs-
Baukasten, in dem erprobte Instru-
mente (inkl. Prozessbeschreibun-
gen, Materialien usw.) dargestellt
werden. Dieser Baukasten ist dann
im Rahmen des zentralen Bera-
tungs- und Unterstützungssystems
interaktiv zu pflegen und fortzuent-
wickeln.

ProReKo 17
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Schulverfassung

Leistungsversprechen: m
„Eine Organisationsstruktur (ein-
schließlich Entscheidungs- und Be-
teiligungsstrukturen), die den verän-
derten Anforderungen angemessen
ist, ist vorhanden. Anforderungen
an die Rechtspersönlichkeit der
Schule sind formuliert.“

Die ProReKo-Schulen haben mit ihrer
Bewerbung auf der Grundlage der
Projektbeschreibung des Kultusminis-
teriums u.a. erklärt, eine veränderte
Schulverfassungsstruktur zu entwi-
ckeln und auszuprobieren. Die Ent-

wicklung einer neuen Schulverfassung
lässt sich dabei von dem Gedanken
leiten, dass dort, wo die schulischen
Arbeitsprozesse stattfinden, auch die
Entscheidungen gefällt werden. Ge-
währleistet wird das durch eine fra-
ktale Grundstruktur, die zwei wesent-
liche Elemente aufweist. Zum einen
wird die Funktion der Schulleiterin
oder des Schulleiters gestärkt. Ande-
rerseits ist die Stärkung der Ebenen,
in der die Qualität der schulischen
Arbeit maßgeblich verbessert werden
kann, von zentraler Bedeutung. Das
sind vor allem Lehrerteams.



Das von der Landesprojektgruppe
entwickelte Modell der Schulverfas-
sung gewährleistet all dies durch
seine Struktur mit Teams, Abtei-
lungen, Schulvorstand, Schulbeirat
sowie teamübergreifenden Arbeits-
gruppen.
Eine ausführliche Darstellung des
Modells der neuen Schulverfassung
findet sich im Internetauftritt unter
www.proreko.de.
Das Modell ist von den ProReko-
Schulen in einem arbeitsintensiven
Prozess jeweils den örtlichen Gege-
benheiten angepasst und dem Pro-
jektleiter im Kultusministerium zur
Freigabe vorgelegt worden. Die

Erprobung der Verfassungen ge-
schieht seit dem Schuljahr 2004/
2005 inzwischen an allen ProReKo-
Schulen.
Daneben sind Probleme und Gren-
zen der bisherigen Rechtspersön-
lichkeit der Schulen zu evaluieren.
Damit soll die Möglichkeit eröffnet
werden, mögliche Schwierigkeiten,
die sich aus der bisherigen Form der
Rechtspersönlichkeit ergeben, zu
erfassen, zu bewerten und dem Auf-
traggeber ggf. mögliche Verände-
rungen oder Alternativen aufzu-
zeigen.

ProReKo 19
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Unterstützungssystem

Leistungsversprechen: m
„Anforderungen an Schulträger und
Schulbehörden sind beschrieben.“

Das Unterstützungssystem ist erst
dann qualitativ hochwertig, wenn
die Erwartungen der Schulen mit
den tatsächlichen Leistungen der
„Unterstützer“ übereinstimmen.
Hierbei wird insbesondere an die
Landesschulbehörden, die Schulträ-
ger, das Niedersächsische Landesamt
für Bezüge und Versorgung und an
weitere Bildungsträger als Dienst-
leister gedacht.

Durch eine Befragung im Jahr 2003
konnten die von den ProReKo-
Schulen gewünschten Dienstleistun-
gen erfasst und Anforderungen an
die potentiellen Dienstleister be-
schrieben werden. Hierbei wurde
den Abteilungen der Landesschul-
behörde eine herausgehobene Rolle
zugewiesen. In den vier Abteilun-
gen der Landesschulbehörde wurde
anschließend jeweils eine Arbeits-
gruppe ProReKo bzw. ein „Küm-
merer“ installiert, welche(r) sich
unmittelbar mit den Anliegen der
ProReKo-Schulen zu beschäftigen
hat.

Es bleibt abzuwarten, welche Struk-
turveränderungen die Schulaufsicht
erfahren wird, ehe die bislang ge-
wonnenen Erkenntnisse in dauer-
hafte Lösungen einmünden.

ProReKo 21
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Steuerung

Leistungsversprechen: m
„Es gibt ein Steuerungssystem für
Schule und System (Regelkreis)
Finanzen – Personal – Bildungsange-
bot – Qualität.“

Kosten- und Leistungsrechnung:

Die öffentlichen Ressourcen effektiv
zu verwenden, liegt in der Verant-
wortung des Staates und seiner



Bediensteten. Die derzeit eingesetz-
ten Instrumente reichen nicht aus,
um sich gegenüber der Öffentlich-
keit rechtfertigen zu können. Regel-
mäßig dargestellt werden können
geleistete Zahlungen, nicht aber der
verursachungsgerechte vollständige
Ressourcenverbrauch.

Eingeführt wird eine Kosten- und
Leistungsrechnung (KLR), die dazu
dienen soll, insbesondere den schul-
internen Verantwortungsebenen
den vollständigen Ressourcenver-
brauch verursachungsgerecht und
transparent darzustellen. Die KLR
berücksichtigt nicht nur die tatsäch-
lichen Geldzahlungen, sondern
auch zum Beispiel die Abnutzung
vorhandener Güter und damit sich
zwangsläufig ergebende künftige
Belastungen.

Abschluss von Zielvereinbarungen:

Das Führen mit Zielen ist als Konse-
quenz der Delegation von Verant-
wortung auf die ausführenden Ebe-
nen das wesentliche Element einer
veränderten, erfolgsorientierten Steu-
erung. Daher:

■ Die vom Arbeitsbereich 
entwickelte Muster-Zielvereinba-
rung wird angewendet und in
ProReKo überprüft und 
weiterentwickelt.

■ Im laufenden Projekt werden 
die Zielvereinbarungen zwischen
dem Projektleiter und der 
jeweiligen Schulleiterin/dem
jeweiligen Schulleiter (sowie
unter Einbindung des
Schulträgers) abgeschlossen.

Controlling:
m
Steuern mit Zielen/Kennzahlen setzt
das permanente Messen der Ziel-
erreichungsgrade voraus. Sie sind
Voraussetzung für das Vereinbaren
von Zielen und stützen kontinu-
ierliche Verbesserungsprozesse: Sie
sind Auslöser für Analysen, die Stär-
ken und Schwächen transparent
machen. Controlling unterstützt Füh-
rungskräfte bei der Wahrnehmung
ihrer Verantwortung.

Controlling fällt auf jeder Verant-
wortungsebene an. Controllingunter-
stützung wird benötigt für 

■ die externe Steuerung durch das
Land aufgrund der festgelegten
Kennzahlen und

■ die interne Steuerung durch die
Schulleiterin/den Schulleiter.

ProReKo 23
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Zwischenstand

Auf der Grundlage der positiven
Erfahrungen im Arbeitsbereich Qua-
litätsmanagement an den ProReKo
Modellversuchsschulen wurden be-
reits zum 01.01.2005 alle weiteren
öffentlichen Berufsbildenden Schu-
len in Niedersachsen verpflichtet,
ein umfassendes Qualitätsmanage-
mentsystem (TQM) auf der Grund-
lage des EFQM-Modells einzufüh-
ren. Verfahren und Methoden im
Rahmen des EFQM-Prozesses, die
bereits nachweislich erfolgreich in
den ProReKo Modellversuchsschu-
len in der Anwendung sind, werden
dazu laufend auf alle Berufsbilden-
den Schulen des Landes transferiert.
Zur Unterstützung der Einführung
des TQM-Systems an diesen Schulen
wird gegenwärtig u. a. die Einrich-
tung eines webbasierten Informa-
tionsportals (www.bbs-qm.nibis.de)
vorbereitet und die Qualifizierung
von TQM-Prozessbegleitern vorge-
nommen.

Im Arbeitsbereich Bildungsangebote
sind die einzuhaltenden Kriterien für
Veränderungen im Bildungsangebot
von Regionalen Kompetenzzentren
(ReKo`s) klar umrissen: Das Pflicht-
programm eines ReKo (Regionale
Bildungsangebote) hat unbedingten
Vorrang vor der Einrichtung von In-
dividuellen Bildungsangeboten oder
Neuen Produkten. Alle Angebote er-

füllen immer einen pädagogischen
und qualifizierenden Zweck. Neue
Produkte sind gegen Entgelt anzu-
bieten und neue Bildungsangebote
können insgesamt nur im Konsens
mit dem Schulbeirat eingerichtet
werden. Allerdings werden zum
Zeitpunkt der Modellversuchs-Halb-
zeit noch keine schulrechtlichen Re-
gelungen für neue Bildungsangebo-
te an allen Berufsbildenden Schulen
vorgesehen. Optional dürfen dort,
wo ProReKo-Schulen neue Bildungs-
angebote eingerichtet haben, auch
Nicht-ProReKo-Schulen desselben
Schulträgers grundsätzlich mit des-
sen Zustimmung neue Bildungsan-
gebote als Schulversuch führen.

Im Arbeitsbereich Budgetierung wur-
de bereits deutlich, dass die mit der
umgesetzten Budgetierung verbun-
denen Gestaltungs- und Handlungs-
spielräume von allen Beteiligten als
sehr positiv eingeschätzt werden
und eine hohe Akzeptanz erfahren.
Jedoch sind vor weitreichenden
haushaltsrechtlichen Veränderungen
im Zuge der generellen Einführung
der Budgetierung der gesamten
Landesmittel und der selbstständigen
Bewirtschaftung der Stellen durch
alle Schulen erst noch die Ergebnisse
der laufenden Evaluation der zu 
erprobenden Budgetierung abzu-
warten. In Vorbereitung auf eine 
umfassende Aufgabenübertragung
werden die restlichen, noch nicht



budgetierten Berufsbildenden Schu-
len zum 01.08.2006 PKB-Schulen
(Nds. Modellversuch „Personalkosten-
budgetierung an Schulen”). Darüber
hinaus wird allen Nicht-ProReKo-
Schulen – beginnend mit dem Haus-
haltsjahr 2006 – die Möglichkeit ei-
nes gemeinsamen Budgets (Mittel
der Schulträger und PKB-Mittel des
Landes) auf der Grundlage individu-
eller Vereinbarungen eingeräumt. 

Im Arbeitsbereich Personalmanage-
ment sind alle personal- bzw. dienst-
rechtlichen Befugnisse – ohne die
Angelegenheiten des Disziplinar-
rechts, des Amtshaftungsrechts und
der Feststellung der Dienstunfähig-
keit – auf die Modellversuchsschu-
len übertragen worden. Seit 2004
werden hier auch sämtliche Einstel-
lungen, Abordnungen und Verset-
zungen von Lehrkräften sowie die
Verbeamtungen auf Lebenszeit
oder die Entlassung eines Beamten
auf Probe wegen Nichtbewährung
vorgenommen. Gleiches gilt auch –
einschließlich der vorherigen Aus-
wahlentscheidung – für Beförderun-
gen (Ausnahme: Beförderung zum
/zur Schulleiter/in [A16 BBesO] und
stellv. Schulleiter/in [A15 + z BBesO]).
Parallel sind umfangreiche Handrei-
chungen zum Thema „Dienstrecht-
liche Befugnisse” erarbeitet wor-
den, die ständig aktualisiert werden
und für alle Berufsbildenden Schu-
len im Internet eingestellt sind.

Mit der Übertragung der dienst-
rechtlichen Befugnisse auf die Pro-
ReKo-Schulen sind erstmals in Nie-
dersachsen öffentliche Schulen im
Sinne des Niedersächsischen Schul-
gesetzes zu selbstständigen Dienst-
stellen geworden. Die Schulleiterin-
nen und Schulleiter dieser Schulen
sind damit Dienstvorgesetzte der
Lehrkräfte und der sonstigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der
Schule (gilt nicht für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Schul-
trägers in einer Schule). Gleichzeitig
wurden die Stellung des schulischen
Personalrats und der schulischen
Frauenbeauftragten mit deutlich
mehr Aufgaben und Befugnissen
aufgewertet. Mit der Übertragung
der dienstrechtlichen Befugnisse soll
auch der Einsatz von Verwaltungs-
kräften an den Schulen erprobt 
werden. An der Mehrzahl der
ProReKo-Schulen konnten Verwal-
tungsleiter/innen zunächst befristet
eingestellt werden bzw. sind Koope-
rationsansätze mit dem NLBV (Nds.
Landesamt für Bezüge und Ver-
sorgung) derzeit in der Erprobung.

Im Zuge des dem Modellversuch in-
newohnenden Vorbereitungsauf-
trages für einen Ergebnistransfer
werden bereits im Jahr 2006 stufen-
weise die dienstrechtlichen Befug-
nisse zu Einstellung, Abordnung,
Versetzung, Verbeamtung auf Le-
benszeit und Beförderung bis ein-
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26 Zwischenstand/Ausblick

schließlich BesGr. A 14 BBesO auf
alle öffentlichen Berufsbildenden
Schulen übertragen. 

Im Arbeitsbereich Schulverfassung
findet die Erprobung der Verfassun-
gen seit dem Schuljahr 2004/2005
statt. Die Überprüfung der Wirksam-
keit konnte noch nicht abschließend
erfolgen. Anhand von Erhebungser-
gebnissen der wissenschaftlichen
Begleitung zeichnet sich ab, dass die
Team- bzw. Fraktalbildung insge-
samt zur Steigerung der Qualität
schulischer Arbeit und somit auch
zur Steigerung der Unterrichtsquali-
tät beitragen wird. Der Schulbeirat
wird als neue Einrichtung und Bin-
deglied zu den Interessengruppen
der Schule befürwortet und der
Schulvorstand ist vor allem nach Mei-
nung der Schul- und Abteilungslei-
tungen ein qualifizierter Ersatz für
die Gesamtkonferenz, der schnellere
Entscheidungen ermöglicht und da-
zu beiträgt, dass Schulen flexibler
und dynamischer werden. Auch die
Personalräte räumen dem Schulvor-
stand in vielerlei Hinsicht einen Bei-
trag zur Steigerung der Dynamik
und Flexibilität von Schule ein. 

Die Ergebnisse im Arbeitsbereich
Unterstützungssystem können unter
der Maßgabe, eine ausreichende Ver-
waltungskapazität für Dienstleistun-
gen zur Verfügung zu stellen, sofort
übertragen werden. In diesem Zu-

sammenhang müssen aber weiter-
hin noch die Ergebnisse des Projek-
tes zur Reform der Schulaufsicht und
der Schulverwaltung abgewartet wer-
den. Gleichwohl erhält – gemäß der
Leitentscheidung zum Fortbestand
der Landesschulbehörde – diese den
Auftrag, die öffentlichen Berufsbil-
denden Schulen bei der Umsetzung
der ihnen übertragenen dienstrecht-
lichen Befugnisse zu unterstützen.
Die Landesschulbehörde ist dabei,
ein Unterstützungssystem aus dem
vorhandenen Personalbestand ein-
zurichten, das aktuelle Beratungs-
und Schulungsangebote für die
Nicht-ProReKo-Schulen beinhaltet. 

Nachdem im Arbeitsbereich Steue-
rung eine anwendbare Kosten- und
Leistungsrechnung (KLR) und die
dazugehörigen technischen Unter-
stützungen entwickelt wurden, muss-
ten diese den Schulleitungen, den
Bearbeiterinnen und Bearbeitern
der Schulen und den Schulträgern
vorgestellt werden. Die vorgetrage-
nen Anregungen und Bedenken
wurden aufgenommen und weitest-
gehend berücksichtigt. Mit der vor-
gesehenen Einführung der DOPPIK
(kaufmännische DOPPelte Buchfüh-
rung in Konten, Vorteile zur Kamera-
listik: Kostentransparenz, Kostenvor-
teile und ein insgesamt effizienteres
Arbeiten) in den Kommunen, wer-
den eventuell technische Überlei-
tungen erforderlich. Das Grundla-



genkonzept wird nicht bzw. kaum
angepasst werden müssen, weil
kommunale Grundlagen weitgehend
berücksichtigt wurden. Schon zum
01.01.2006 haben 17 ProReKo-Schu-
len die KLR eingeführt. 

Da ebenfalls die Steuerungsgrund-
lagen (Kennzahlenset auf Landes-
ebene) für Zielvereinbarungsprozes-
se entwickelt und erste Erhebungen
und Auswertungen durchgeführt
worden sind, wird der Abschluss kon-
kreter Zielvereinbarungen zwischen
dem Kultusministerium und den be-
teiligten ProReKo-Schulen zur Zeit
vorbereitet. Für diese Vereinbarun-
gen wurde ein Muster entwickelt,
das auch außerhalb des ProReKo-
Prozesses als Führungsinstrument
im Sinne der neuen Steuerung ein-
setzbar ist. 

Ausblick

Aufgrund der komplexen Aufga-
benstellung, der Vielzahl der Betei-
ligten und der verschiedenen Betei-
ligungsebenen ist die Entscheidung
getroffen worden, den Schulversuch
als Projekt nach DIN-Norm und da-
mit außerhalb des Linienmanage-
ments durchzuführen. Die stringente
und konsequente Vorgehensweise
nach der Projektmethode, die Ent-
scheidungsbereitschaft des Auftrag-
gebers, die Zurverfügungstellung
ausreichender Ressourcen und die
Arbeitsbereitschaft aller Beteiligten
haben es ermöglicht, dass – wie zu-
vor dargelegt – schon nach Ablauf
der Hälfte des Modellversuchs we-
sentliche Erprobungselemente auf
alle öffentlichen Berufsbildenden
Schulen des Landes übertragen wer-
den können. 

Wie aus den im Sommer 2005 erstell-
ten Statusberichten der Arbeitsbe-
reiche aber auch deutlich wurde,
steht bei vielen Arbeitspaketen der
Landesprojektgruppe die Evalua-
tionsphase und damit auch der kon-
krete Vorschlag für einen Transfer
noch aus. Dazu gehören:

■ der letztendlich tatsächlich zu
übertragende Budgetumfang
(Land/Schulträger) auf die
Berufsbildenden Schulen zwecks
eigenständiger Bewirtschaftung,
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■ weitere Übertragungen 
dienstrechtlicher Befugnisse
auch außerhalb des personal-
wirtschaftlichen Kerngeschäfts, 

■ die Feststellung des erforder-
lichen personalvertretungsrecht-
lichen Freistellungsumfangs,

■ der flächendeckende Einsatz von
Verwaltungskräften,

■ Arbeitszeitmodelle,

■ die verbindliche Einführung der
erprobten Schulverfassungs-
bestandteile im Rahmen einer
Änderung des NSchG, 

■ mögliche Veränderungen hin-
sichtlich der Rechtspersönlichkeit
von Berufsbildenden Schulen,
sofern bestimmte Hindernisse
und Probleme bei der Umsetzung
der Arbeitsergebnisse der 
verschiedenen Arbeitsbereiche
nicht anderweitig zu lösen sind,

■ die Möglichkeit zur Einrichtung
eines Schulgirokontos und der
Anschluss an das Haushaltswirt-
schaftssystem des Landes, 

■ das zukünftige Beratungs- und
Unterstützungssystem für die
Berufsbildenden Schulen,

■ der Auf- und Ausbau eines
Controllingsystems, das sowohl
das Kultusministerium als auch
die Schulleiterinnen und Schul-
leiter bei der Wahrnehmung
ihrer Verantwortung unterstützt.

Die Fort- und Umsetzung des Mo-
dellversuchs ist auch weiterhin aus-
drücklich politisch gewünscht. Im
Rahmen der Modernisierung des Be-
rufsbildenden Schulwesens ist Pro-
ReKo von großer Bedeutung. Nicht-
ProReKo-Schulen sollen daher die
Möglichkeit erhalten, spätestens
nach Abschluss des Modellversuchs
und im Rahmen der endgültig 
festzulegenden Übertragungstatbe-
stände ebenfalls Regionale Kompe-
tenzzentren zu werden. Die Festle-
gungen im Entwurf des neuen
Schulgesetzes zur Eigenverantwort-
lichen Schule sollen diese Entwick-
lung nicht verhindern. Durch die 
Gesetzesänderung wird der Schulver-
such „Berufsbildende Schulen in
Niedersachsen als Regionale Kom-
petenzzentren (ProReKo)” nicht be-
rührt. Nach Erprobung und Evalua-
tion des Schulversuches wird dann
zu entscheiden sein, welche Ent-
scheidungs- und Beteiligungsverfah-
ren für Berufsbildende Schulen gel-
ten sollen.



��������

�����

�����

$�%�&�'"�������������������

�
��

ProReKo

	
�������

�
�����

����������

���������

Adressen der ProReKo-Schulen

■ Berufsbildende Schulen Cuxhaven

Pestalozzistraße 44 · 27474 Cuxhaven

■ Berufsbildende Schulen Duderstadt 

Kolpingstraße 4/6 · 37115 Duderstadt

■ Berufsbildende Schulen Einbeck

Walkemühlenweg 2 · 37574 Einbeck

■ Berufsbildende Schulen II Göttingen 

Godehardstraße 11 · 37081 Göttingen

■ Berufsbildende Schulen III Göttingen 

Ritterplan 6 · 37073 Göttingen

■ Berufsbildende Schulen 

Goslar-Baßgeige/Seesen 

Bornhardtstraße 14 · 38644 Goslar

■ Berufsbildende Schulen Münden 

Auefeld 8 · 34346 Hann. Münden

■ Berufsbildende Schulen II des LK Osterode

An der Leege 2 b · 37520 Osterode am Harz

■ Berufsbildende Schulen 

Salzgitter-Fredenberg

Hans-Böckler-Ring 18 - 20 · 38228 Salzgitter

■ Elisabeth-Selbert-Schule

(Berufsbildende Schulen des LK 

Hameln-Pyrmont)

Langer Wall 2 · 31785 Hameln

■ Multi-Media Berufsbildende Schulen

der Region Hannover

Expo Plaza 3 · 30539 Hannover

■ Berufsbildende Schule 3

der Region Hannover

Ohestraße 6 · 30169 Hannover

■ Berufsbildende Schule 6 

der Region Hannover

Goetheplatz 7 · 30169 Hannover

■ Herman-Nohl-Schule

(Berufsbildende Schule für Gesundheit,

Pflege und Soziales)

Steuerwalder Straße 162 · 31137 Hildesheim

■ Berufsbildende Schulen 

Osterholz-Scharmbeck

Am Osterholze 2 · 27711 Osterholz-

Scharmbeck

■ Berufsbildende Schulen 

des LK Osnabrück in Bersenbrück 

Ravensbergstraße 15 · 49593 Bersenbrück

■ Berufsbildende Schulen 

für den LK Wesermarsch

Gerd-Köster-Straße 4 · 26919 Brake

■ Berufsbildende Schulen I Emden

Steinweg 24 · 26721 Emden

■ Adolf-Kolping-Schule Lohne 

(Berufsbildende Schulen II des LK Vechta)

Klapphakenstraße 22 · 49393 Lohne

Adresse der Wissenschaftlichen 
Begleitung

■ Universität Hannover

Institut für Berufspädagogik

Wunstorfer Straße 14 · 30453 Hannover
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„Ich weiß freilich nicht, ob es besser werden wird, 

wenn es anders wird, 

ich weiß aber, dass es anders werden muss, 

wenn es besser werden soll.“

Georg Christoph Lichtenberg
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